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 Veröffentlicht am 18.10.1989

Index

60/04 Arbeitsrecht allgemein

62 Arbeitsmarktverwaltung

Norm

AuslBG §3 Abs1;

AuslBG §4 Abs1;

Rechtssatz

Sachlich begründete Modi7kationen des Anforderungspro7les der zustellenden Ersatzkraft sind - unter

Berücksichtigung der objektiv festgestellten Fähigkeiten und Kenntnisse des "beantragten Ausländers" - im Laufe des

Verfahrens insoweit zulässig, als die Änderung des Anforderungspro7les nicht über den Gegenstand der

erstinstanzlichen Verwaltungssache hinausgeht und die Erfüllung eines anderen Berufsbildes bedeuten würde.
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